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SCHREIBEN VON ALTAMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG AN

[SCHULTHEISS UND RAT VON] LUZERN

"Wir habendt abermahlen bedurlich vememmen Müessen , welicher massen der ge¬

weste Landtsahriber der fryen Embtern Heinrich Ludwig  Zurlau¬

ben sein altes unguettes Procedere erfrüschet , undt zu Beinwyl Jm Gottshus

[= Abtei Mariastein ] , allwoh er sich dermahlen befindt , mit unguotten Reden

so wol gegen Oberkheitliche persohnen als seinen beidersyts Eltern us brechen

thüge 3 solcher massen das man hiervohn eyvdtlicheyi eineyi gefährlichen usschlag



zu besorgen hette , davehm selbiger nun mehr nieht Jn ein bestendige gewar-

samme undt gefänckhnus möchte gebracht werden . Undt weilen nun seine beider-

syts Eltern . . . Stadthalter . . . Beat  J a c o b I . Zurlauben als Vatter,

sodann . . . hauptm . Franz Ludwig vohn R o o l Her zu Bemauw als Vatterschwä

her , Eebendt sambtlicher adelicher Fründtschafft schon lengsten . . . getrach¬

tet , an welchem ohrt man den obvermelten Landtschriber am . . . sichersten uff-

behalten könnte , damit so wol allersyts hoche oberkeiten als die Eltern Selb¬

sten seinetwegen künfftiger Zytt unbeunrüwiget verbleiben mögen , als habeyidt

sy kein . . . bessere glegenheit ze sein Erkiessen können , als bey eüch . . . da

dan an dergleichen kombligkeiten (so bey uns undt andern ohrten nit ze fin¬

den ) nit Ermanglen thuott und diewylen sy bedacht wehren demselbigen Nachze-

sezen undt wohmüglich zur handt ze bringen , dafehrn sy die Gnadt vohn üch . . .

erhalten möchten , das sy denselbigen Jn ein bestendigen gefenckhnus bey Con-

tinuierlicher abstadtung der verpflegungskösten bey Jnnen ■uffbehalten lassen

woltendt.

Also habendt wir uf Jr Jnstendiges pitt Eüch . . . fründt Eydtgnössisch ersu¬

chen wollen , vermelten beiden Eltern solche Gnadt . . . ze erzeigen undt . . .

zu erklären , welches dan eben auch zu Eüwrer undt uberigen lobl . ohrten gemei

ner undt particular berüwigung Reichen , undt wir Hebendt beidersyts eitern

ein solches bey Jeder vohrfallenheit fründt Eydtgnössisch zu beschulden undt

gebührendt zu erkennen nit underlassen werden " .

Konzept , von Landschreiber Niklaus Andermatt AH 47 , 164


	[Seite]
	[Seite]

